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1. Lärmschutz-Ausnahme für Public Viewing bei Fußball-WM 

 

Der Bundesrat hat am 8.5.2026 einer Regierungsverordnung zugestimmt, die befristete Aus-

nahmen vom Lärmschutz für das sog. Public Viewing vorsieht. Damit sind bei der anstehen-

den Fußball-WM öffentliche Liveübertragungen unter freiem Himmel bis spät in die Nacht 

möglich. Die Ausnahmeverordnung eröffnet den zuständigen kommunalen Genehmigungs-

behörden für einige Wochen zusätzliche Möglichkeiten, Public Viewing-Veranstaltungen trotz 

bestehender Einschränkungen zu genehmigen. Dabei sollen sie im Rahmen ihrer Entschei-

dungen das öffentliche Interesse an Liveübertragungen gegen die Belange des Anwohner-

schutzes abwägen – insbesondere bei Spielen mit spätem Anpfiff. Die Verordnung gilt bis 

zum 31.7.2026. 

 

Anmerkung: Findet das Public Viewing im Rahmen einer privaten Veranstaltung statt (z. B. 

auf der Terrasse), gelten die Immissionsschutzvorschriften der Länder. 

 

 

2. Flugverspätung – Fluggesellschaft trägt Verantwortung bei eigener Entscheidung 

 

Nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung haben Reisende einen Anspruch auf Entschädi-

gung, wenn sie ihren Zielort mit einer Verspätung von 3 Stunden oder mehr erreichen, sofern 

die Verspätung nicht durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. 

 



Der Europäische Gerichtshof hat hierzu klargestellt, dass sich eine Fluggesellschaft nicht auf 

außergewöhnliche Umstände eines vorherigen Fluges berufen kann, wenn die Verspätung 

des späteren Fluges maßgeblich auf einer eigenen Entscheidung beruht. Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn das Unternehmen freiwillig beschließt, auf verspätete Passagiere zu war-

ten. Etwas anderes kann nur gelten, wenn die Entscheidung zwingend war, etwa aufgrund 

einer rechtlichen Verpflichtung.  

 

Im zugrunde liegenden Fall kam es infolge von Verzögerungen an der Sicherheitskontrolle 

zu Verspätungen bei einem früheren Flug. Die Fluggesellschaft entschied, auf betroffene 

Passagiere zu warten und organisierte anschließend die weiteren Flüge neu. Der streitge-

genständliche Flug erreichte sein Ziel mit mehr als 3 Stunden Verspätung. 

 

 

3. Glasfaservertrag – Vertragslaufzeit beginnt bei Abschluss, nicht bei Anschluss 

 

In der Praxis bieten viele Glasfaseranbieter Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren 

an. Die Vertragslaufzeit beginnt dabei häufig nach der Beendigung des Ausbaus, also erst 

mit der Freischaltung des Glasfaseranschusses. Das hat zur Folge, dass sich der Kündi-

gungszeitunkt für die Kunden durch den späteren Beginn der Mindestvertragslaufzeit nach 

hinten verschiebt. Dagegen klagte die Verbraucherzentrale NRW vor dem Bundesgerichtshof 

(BGH) und bekam Recht. 

 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch dürfen bei Verträgen über regelmäßig wiederkehrende 

Leistungen oder Lieferungen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kunden nicht länger 

als 2 Jahre an einen Vertrag binden. Eine längere feste Vertragslaufzeit ist unwirksam. Mit 

seinem Urteil v. 8.1.2026 stellte der BGH nun klar, dass die Vertragslaufzeit im Sinne dieser 

Vorschrift mit dem Vertragsabschluss und nicht erst im Zeitpunkt der Leistungserbringung 

beginnt. 

 

 

4. Keine GEMA-Lizenz für TV- und Radioweiterleitung 

 

Die GEMA verlangte von dem Betreiber eines Seniorenwohnheims eine Lizenz für die Wei-

terleitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen innerhalb der Einrichtung. Nach Ansicht 

der GEMA stelle die Verbreitung musikalischer Werke aus ihrem Repertoire an die Bewoh-

ner des Heims eine zustimmungspflichtige öffentliche Wiedergabe dar. 

 

Der Bundesgerichtshof legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung 

vor. Hintergrund war die Auslegung des Begriffs der „öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne der 

Urheberrechtsrichtlinie. Nach dieser Richtlinie haben Urheber grundsätzlich das ausschließ-

liche Recht zu entscheiden, ob ihre Werke öffentlich wiedergegeben werden dürfen. 

 

Der EuGH entschied am 30.4.2026 jedoch, dass die Weiterleitung von Fernseh- und Hör-

funkprogrammen über ein Kabelsystem in die Zimmer eines Seniorenwohnheims keine öf-

fentliche Wiedergabe darstellt. Die Bewohner eines Seniorenwohnheims seien kein „neues 

Publikum“, an das die Rechteinhaber bei der ursprünglichen Ausstrahlung nicht gedacht hät-

ten. Zudem erfolge die Weitersendung nicht über ein anderes spezifisches technisches Ver-

fahren. 

 



Damit ist für die bloße Weiterleitung der Programme innerhalb eines Seniorenwohnheims 

keine zusätzliche Lizenz der GEMA erforderlich. 

 

 

5. Rückzahlungsklauseln bei Fortbildungskosten müssen präzise sein 

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem Urteil erneut klargestellt, dass Rückzahlungs-

klauseln für Fortbildungskosten strengen Anforderungen unterliegen. Im entschiedenen Fall 

hatte eine Altenpflegerin an einer vom Arbeitgeber organisierten Weiterbildung teilgenom-

men. Der Arbeitgeber übernahm die Kurs- und Prüfungsgebühren und stellte die Arbeitneh-

merin für die Dauer der Maßnahme bezahlt frei, wodurch insgesamt erhebliche Fortbildungs-

kosten entstanden. Im vorformulierten Fortbildungsvertrag wurde eine Bindungsdauer von 24 

Monaten nach Abschluss der Weiterbildung vereinbart. Für den Fall einer vorzeitigen Been-

digung des Arbeitsverhältnisses sah die Vereinbarung eine anteilige Rückzahlung der Kos-

ten von bis zu rund 15.000 € vor. 

 

In der Vereinbarung war eine vorformulierte Vertragsklausel enthalten, wonach eine Rück-

zahlungspflicht bestand, wenn das Arbeitsverhältnis „aus von der Arbeitnehmerin zu vertre-

tenden Gründen“ beendet wird. Das BAG hielt diese Formulierung für zu unklar und zu weit-

gehend. So könnte sie nämlich auch Fälle erfassen, in denen die Arbeitnehmerin aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten zu er-

füllen und aus diesem Grund vorzeitig kündigt. 

 

Eine solche Auslegung benachteiligt Arbeitnehmer unangemessen. Denn sie müssten selbst 

dann zahlen, wenn sie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht steuern können. Das 

widerspricht auch der durch das Grundgesetz geschützten Berufsfreiheit. Rückzahlungs-

pflichten sind nur zulässig, wenn der Arbeitnehmer durch eigenes Verhalten – etwa eine 

freiwillige Kündigung ohne zwingenden Grund – Einfluss auf die Bindung hat. 

 

Da die Klausel diese Differenzierung nicht klar vornahm, erklärte das BAG sie für unwirksam. 

Eine geltungserhaltende Reduktion kommt nicht in Betracht. Die Arbeitnehmerin musste kei-

ne Fortbildungskosten zurückzahlen. 

 

Hinweis: Bei der Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln sollten diese also immer präzise 

formuliert sein und insbesondere Fälle unverschuldeter, dauerhafter Leistungsunfähigkeit 

ausdrücklich ausnehmen. Andernfalls sind sie insgesamt unwirksam. 

 

 

6. Kiga-Platz – kein ausnahmsloser Anspruch auf durchgängige Betreuung 

 

Der gesetzliche Anspruch auf einen Kiga-Platz wird häufig mit einer bestimmten täglichen 

Betreuungszeit gleichgesetzt. Eine bundesweit verbindliche Mindeststundenzahl existiert 

jedoch nicht. Nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches Achtes Buch haben Kinder ab 

dem ersten Lebensjahr einen Anspruch auf frühkindliche Förderung. Für Kinder ab dem drit-

ten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht ein Anspruch auf Förderung in einer Tagesein-

richtung. Konkrete zeitliche Vorgaben für den Umfang der täglichen Betreuung lassen sich 

dem Gesetz jedoch nicht entnehmen. Es handelt sich vielmehr um einen bedarfsgerechten 

Förderanspruch, dessen konkrete Ausgestaltung – insbesondere hinsichtlich der Betreu-

ungszeiten – den Ländern überlassen ist. 



 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz stellt in einem Urteil klar, dass selbst landes-

rechtliche Regelungen keinen starren Anspruch auf bestimmte Betreuungszeiten begründen. 

In dem Fall besuchte ein im Jahr 2022 geborenes Kind eine Kindertagesstätte mit Betreu-

ungszeiten von montags bis freitags jeweils von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Die 

Mutter befand sich nach der Geburt eines weiteren Kindes noch bis Juli 2027 in Elternzeit. 

Im Mai 2025 beantragten die Eltern eine durchgängige Betreuung von sieben Stunden täg-

lich. Die zuständige Behörde lehnte den Antrag mit der Begründung ab, ein entsprechender 

Betreuungsplatz stehe nicht zur Verfügung. Vor Gericht hatten die Eltern keinen Erfolg. 

 

Zwar ist in Rheinland-Pfalz „regelmäßig“ eine siebenstündige Betreuung vorgesehen, das 

Gericht stellt jedoch klar, dass es sich dabei lediglich um einen Regelfall handelt. Im Einzel-

fall kann der Anspruch auf einen Betreuungsplatz auch durch eine in der Mittagszeit unter-

brochene Betreuungszeit erfüllt werden, insbesondere wenn – wie hier – ein Erziehungsbe-

rechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder keine pflegerischen Pflichten erfüllen muss. 

 

 

7. Immobilienkauf – Antworten zum Zustand der Immobilie müssen vollständig sein 

 

Das Oberlandesgericht Hamm hat mit Urteil vom 23.3.2026 entschieden, dass ein Immobi-

lienkauf wegen arglistiger Täuschung rückabgewickelt werden kann, wenn bekannte Feuch-

tigkeitsschäden verschwiegen oder verharmlost werden.  

 

In dem Fall aus der Praxis hatten die Käufer vor dem Erwerb eines Hauses ausdrücklich 

nach Feuchtigkeitsproblemen im Keller gefragt. Der Sohn der Verkäuferin erklärte bei den 

Besichtigungen, es gebe keine erheblichen Probleme. Tatsächlich lag jedoch bereits eine 

fachliche Stellungnahme vor, die erhebliche Feuchtigkeits- und Schimmelschäden belegte. 

Gegenüber den Käufern wurden diese lediglich als kleinere „Stockflecken“ dargestellt. 

 

Nachdem die tatsächlichen Schäden bekannt wurden, erklärten die Käufer die Anfechtung 

des Kaufvertrags wegen arglistiger Täuschung. Das OLG gab ihnen Recht. Nach Auffassung 

des Gerichts müssen Verkäufer Fragen zu bekannten Mängeln vollständig und wahrheits-

gemäß beantworten. Bereits verharmlosende Angaben können eine arglistige Täuschung 

darstellen. 

 

Die Verkäuferin wurde zur Rückzahlung des Kaufpreises (320.000 €) verurteilt, während die 

Käufer das Grundstück zurückübereignen müssen. Das Urteil zeigt erneut, dass ein Gewähr-

leistungsausschluss nicht greift, wenn bekannte Mängel bewusst verschwiegen oder bagatel-

lisiert werden. 

 

 

8. E-Bike nach Sturz weiter genutzt – Haftung für Brand 

 

Dass Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten können, dürfte vielen Menschen bekannt sein. 

Das Oberlandesgericht Oldenburg hatte aber nun die Frage zu klären, ob jemand im rechtli-

chen Sinne fahrlässig handelt, wenn er ein E-Bike nach einem leichten Sturz nicht von einer 

Fachwerkstatt auf Beschädigungen überprüfen lässt, sondern einfach weiternutzt. 

 



Passiert war Folgendes: Im März 2023 kam es zu einem Brand, bei dem ein Carport sowie 

angrenzende Gebäude beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 

140.000 €. Im Carport abgestellt war ein E-Bike der Mieterin des Wohnhauses. Deren Sohn 

war im Januar mit dem E-Bike bei Glatteis gestürzt – sichtbare Schäden an Rad oder Akku 

waren aber nicht eingetreten. 

 

Der Wohngebäudeversicherer des Hauseigentümers regulierte den Schaden zunächst, for-

derte die Summe später aber zu einem Teil von der Haftpflichtversicherung der Mieterin zu-

rück. Die Versicherung vertrat die Auffassung: Der Akku hätte nach dem Sturz vorsorglich 

von einer Fachwerkstatt überprüft werden müssen. Jedenfalls hätte das E-Bike nicht unter 

dem Carport abgestellt werden dürfen. 

 

Bereits das Landgericht Oldenburg hatte entschieden, dass die Mieterin nicht fahrlässig ge-

handelt hatte und ihre Haftpflichtversicherung daher nicht zahlen muss. Zwar hätten die Her-

stellerinformationen einen Hinweis darauf enthalten, dass Lithium-Ionen-Akkus keinen Stö-

ßen ausgesetzt werden dürfen und dass sie im Falle eines – eventuell nicht erkennbaren – 

Defekts in sehr seltenen Fällen unter ungünstigen Umständen in Brand geraten können. Al-

lerdings sei dieser Hinweis nicht mit einer Aufforderung verbunden gewesen, nach einem 

Stoß oder einem sonstigen Ereignis eine technische Prüfung durch eine Fachwerkstatt vor-

nehmen zu lassen. Der Nutzer eines E-Bikes müsse auch nicht von sich aus einen solchen 

Schluss ziehen. 

 

Dies sah das OLG im Ergebnis genauso. Im konkreten Fall habe die Mieterin nicht damit 

rechnen müssen, dass der Akku in Brand geraten würde. Ein Brand sei nach Herstelleran-

gaben ein sehr seltenes Ereignis. Zudem würden, so die OLG-Richter weiter, Lithium-Ionen-

Akkus in zahlreichen Alltagsgegenständen verbaut, sodass Verbraucher grundsätzlich darauf 

vertrauen dürften, dass diese gefahrlos genutzt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2026 = 1,27 % 
 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 % 
 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de - Basiszinssatz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 201 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2026: April = 125,2; März = 124,5; Februar = 123,1; Januar = 122,8 
2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0;  
September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8;  
Mai = 121,8 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

